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Erwägungen

E. 1
4. September 2021 ( Urk. 8/65) bei der Suva eine Eingabe ein.

Er beantragte, es sei ihm die Einsprachefrist um 10 Tag e zu verlängern. Die Suva setzte

ihm mit Schreiben vom 1 5. September 2021 ( Urk. 8/ 66)

Frist zur Begrün dung der Einsprache bis zum 2 6. September 2021 an . Der Rechtsvertreter
reichte der Suva am

E. 2
Der Versicherte erhob am

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


